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1. Die Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung

• heißt auch „Verordnung über Informationspflichten für 
Dienstleistungserbringer“

• wurde von der Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen

• beruht auf der europäischen Dienstleistungsrichtlinie 
2006/123/EG

• ist am 18. Mai 2010 in Kraft getreten (§ 7 DL-InfoV)

• gehört zum Gewerberecht, betroffen sind neben 
Gewerbetreibenden aber auch Freiberufler



1. Die Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung

• ergänzt bereits bestehende Informationspflichten, z.B. nach
- der Preisangabenverordnung (PAngV), 
- dem Telemediengesetz, 
- der BGB-Informationspflichtenverordnung.

Die Pflichten aus diesen Regelungen bleiben voll bestehen!

• kostet die deutsche Wirtschaft nach Schätzung der 
Bundesratsdrucksache 888/09 insgesamt fast 98 Mio. €



2. Der Anwendungsbereich der Verordnung

2.1 Sachlicher Anwendungsbereich

§ 1 Abs. 1 DL-InfoV:

Die Verordnung gilt für alle (natürlichen und juristischen) 
Personen, die in Deutschland Dienstleistungen erbringen
- auch dann, wenn sie keinen reinen Dienstleister sind!

§ 1 Abs. 3 DL-InfoV:

Die Verordnung gilt auch für Dienstleister, die 
grenzüberschreitend in der EU oder im EWR 
(Island, Liechtenstein, Norwegen) tätig sind.



2.2 Persönlicher Anwendungsbereich

Nicht unter die Verordnung fallen:

• nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse

• Finanzdienstleistungen, Bankdienstleistungen, Versicherungen

• Dienstleistungen und Netze der elektronischen Kommunikation

• Verkehrsunternehmen einschließlich Hafendienste

• Leiharbeitsagenturen

• Gesundheitsdienstleistungen

• audiovisuelle Dienste, z.B. Kino, Film, Rundfunk

• Glücksspiele, Lotterien, Spielcasinos, Wettanbieter

• Dienstleister, die öffentliche Gewalt ausüben

• soziale Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sozialwohnungen, Kinderbetreuung, 
Unterstützung von Familien und hilfsbedürftigen Personen durch den Staat, staatlich 
Beauftragte oder gemeinnützige Einrichtungen

• private Sicherheitsdienste

• Notare und Gerichtsvollzieher



3. Die zur Verfügung zu stellenden Informationen

Die Faustregel lautet:

11 + 4 + 4



3. Die zur Verfügung zu stellenden Informationen

Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung

§ 2 DL-InfoV
Stets

zur Verfügung zu stellende Informationen

11

§ 3 DL-InfoV
Nur auf Anfrage 

zur Verfügung zu stellende Informationen

4+



§ 2 DL-InfoV

Folgende Angaben müssen vor Vertragsschluss bzw. Erbringung der Dienstleistung 
in klarer und verständlicher Form gemacht werden (sofern sie zutreffen):

1. Vor- und Familienname, Firma

2. Anschrift der Niederlassung bzw. ladungsfähige Anschrift, 
Telefon und Email oder Fax

3. Eintragungen in Register mit Registergericht und Registernummer

4. bei Erlaubnispflicht: zuständige Behörde bzw. einheitliche Stelle

5. Umsatzsteueridentifikationsnummer

6. gesetzliche Berufsbezeichnung, Verleihungsstaat, Kammer, Berufsverband o.ä.

7. AGB

8. Vertragsklauseln über das anwendbare Recht oder den Gerichtsstand

9. Garantien, die über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgehen

10. wesentliche Merkmale der Dienstleistung, soweit sich diese nicht aus dem 
Zusammenhang ergeben

11. Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung, 
vor allem ihr Name, ihre Anschrift und der räumliche Geltungsbereich 11



Wie teile ich die in § 2 DL-InfoV genannten Informationen mit?

Wahlweise auf die folgenden Arten (§ 2 Abs. 2 DL-InfoV):

1. mündliche oder schriftliche Mitteilung des Dienstleisters von sich aus

2. am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsschlusses so, 
dass sie leicht zugänglich sind 
(z.B. durch Aushang, Faltblatt)

3. leichte elektronische Zugänglichmachung 
über eine vom Dienstleistungsempfänger angegebene Adresse
(z.B. Verweis auf die Internetseite des Dienstleisters per Email)

4. in allen zur Verfügung gestellten ausführlichen Informationsunterlagen 
über die angebotene Dienstleistung

Eine der angegebenen Möglichkeiten genügt für die Erfüllung der Informationspflicht.

Empfehlenswert ist allerdings, sich nicht allein auf die mündliche Übermittlung 

der Informationen von sich aus zu verlassen, schon gar nicht im Massengeschäft

und/oder durch angestelltes Personal! 4



§ 3 DL-InfoV

Folgende Angaben müssen auf Anfrage vor Vertragsschluss bzw. Erbringung der Dienstleistung 
in klarer und verständlicher Form gemacht werden (sofern sie zutreffen):

1. in Ausübung eines reglementierten Berufs:
Verweisung auf berufsrechtliche Regelungen 
und dazu, wie diese zugänglich sind

2. Angaben zu multidisziplinären Tätigkeiten und beruflichen 
Gemeinschaften, die in direkter Verbindung zur Dienstleistung 
stehen und, soweit erforderlich, Maßnahmen gegen
Interessenkonflikte

3. Verhaltenskodizes, denen sich der Dienstleister unterworfen hat,
mit Internetadresse sowie Sprachen, in der sie vorliegen

4. sofern Verhaltenskodex oder Mitgliedschaft in einer Vereinigung,
die ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren vorsieht,
Angaben zu diesem, vor allem zum Zugang zum Verfahren
und näheren Informationen über seine Voraussetzungen

Sofern Sie ausführliche Informationsunterlagen über Ihre Dienstleistung haben: 
Nr. 2, 3 und 4 müssen darin zwingend genannt werden (§ 3 Abs. 2 DL-InfoV)! 4



4. Erforderliche Preisangaben

Der Preis für die Dienstleistung muss angegeben werden

• gegenüber Letztverbrauchern anhand der PAngV, 
gegenüber allen anderen nach § 4 Abs. 1 DL-InfoV

• sofern er im Vorhinein festgelegt ist (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 DL-InfoV)

• bevor der Vertrag geschlossen oder die Leistung erbracht wird

• gegenüber Unternehmern genügen Nettopreise

Wenn Sie sowohl Verbraucher als auch Unternehmer zu
Ihren Kunden zählen, weisen Sie sicherheitshalber Bruttopreise aus!



Und was gilt, wenn der Preis am Anfang noch nicht feststeht?

In diesem Fall greift § 4 Abs. 1 Nr. 2 DL-InfoV ein:

• Der Preis muss später auf Anfrage genannt werden.

• Ist auch das nicht möglich, müssen die näheren Einzelheiten
der Berechnung angegeben werden, anhand derer der Preis 
leicht errechnet werden kann.

• Alternativ dazu genügt ein Kostenvoranschlag.



5. Verbot diskriminierender Bestimmungen

Verboten und unwirksam sind Bedingungen (z.B. in AGBs, 
öffentlich-rechtlichen Satzungen, Benutzungsordnungen), 
die den Zugang zu einer Dienstleistung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes eines 
Dienstleistungsempfängers behindern.

Ausnahme: objektive Kriterien, die dies rechtfertigen

Beispiele: unterschiedliche entfernungsabhängige Zusatzkosten, 
technische Merkmale der Erbringung der Dienstleistung, 
unterschiedliche Marktbedingungen wie saisonbedingte Nachfrage, 
Ferienzeiten, fehlendes geistiges Eigentum im Ausland usw.



6. Sanktionen und Abmahnungen

Bei Verstößen gegen die Pflichten aus der DL-InfoV drohen 
Bußgelder und Abmahnungen.

Die Ordnungsbehörden können gemäß § 6 DL-InfoV 
Bußgelder bis zu 1.000 €verhängen.

Da die DL-InfoV von der Rechtsprechung voraussichtlich als 
Marktverhaltensreglung im Sinne der §§ 3, 4 Nr. 11 UWG 
eingestuft werden wird, sind bei Verstößen auch Abmahnungen 
von Wettbewerbern und Verbraucherverbänden zu erwarten. 
Diese können auch bei Abgabe einer Unterlassungserklärung 
ohne ein gerichtliches Verfahren mehrere tausend Euro kosten!



7. Fazit

• Falls Sie (auch) Dienstleistungen anbieten, 
müssen Sie die DL-InfoV beachten.

• Die Pflichten der DL-InfoV gelten zusätzlich zu anderen gesetz-
lichen Informationspflichten, z.B. der PAngV und dem TMG.

• Die notwendigen Angaben können Sie z.B. auf Ihrer Website, 
in Ihren Broschüren, per Aushang in Ihrem Geschäft oder 
mündlich machen.

• Verstöße gegen diese Verordnung können leicht zu Kosten 
in Höhe von mehreren tausend Euro führen.



Falls Sie weitere Fragen haben…

… stehe ich Ihnen gern zur Verfügung!

Kontakt: Rechtsanwalt 
Christian Säfken
Bäckerstraße 24
21244 Buchholz i.d.N.

Tel. (04181) 300 39 77
Fax (04181) 300 39 78
Email: saefken@kanzlei-saefken.de

http://www.kanzlei-saefken.de

http://www.kanzlei-saefken.de/
http://www.kanzlei-saefken.de/
http://www.kanzlei-saefken.de/

